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Verfahrensgegenstand 

 

Die vorliegenden gemeinsamen harmonisierten Bestimmungen betreffen Artikel 33 und Arti-

kel 58 (3) der Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission vom 23. November 2017 zur 

Festlegung einer Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssystem (im 

Folgenden kurz als „EB-VO“ bezeichnet) und hiermit im Zusammenhang stehende Regelun-

gen für die Beschaffung und den Austausch von Regelleistung aus Frequenzwiederherstel-

lungsreserven mit automatischer Aktivierung (im Folgenden kurz als „Sekundärregelleistung“ 

bezeichnet). Die Übertragungsnetzbetreiber (im Folgenden kurz als „ÜNB“ bezeichnet) aus 

Deutschland und Österreich berücksichtigen dabei folgende Vorgaben der EB-VO sowie der 

Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leit-

linie über den Übertragungsnetzbetrieb (im Folgenden kurz als „SO-VO“ bezeichnet): 

Vorbemerkungen 

1. In Übereinstimmung mit den Zielen der EB-VO aus Artikel 3 zielen die Übertragungs-

netzbetreiber (ÜNB) aus Deutschland und Österreich auf eine Integration der Regel-

reservemärkte, unter Berücksichtigung der bereits festgelegten Ausschreibungsbe-

dingungen und Veröffentlichungspflichten für Sekundärregelung (BNetzA: „Festle-

gung zu den Ausschreibungsbedingungen und Veröffentlichungspflichten für Sekun-

därregelung (BK6-15-158)“ vom 28.06.2017), ab. Die konkreten Ziele umfassen unter 

anderem die Förderung eines wirksamen Wettbewerbs, der Diskriminierungsfreiheit 

und der Transparenz in den Regelreservemärkten. Darüber hinaus soll die Effizienz 

des Systemausgleichs und der nationalen Regelreservemärkte erhöht sowie die In-

tegration der Regelreservemärkte unterstützt und die Möglichkeit zum Austausch von 

Regelreserven gefördert werden.  

2.  In Artikel 5 (3) der EB-VO unter (b) ist geregelt, dass die Festlegung gemeinsamer 

harmonisierter Bestimmungen und Verfahren für den Austausch und die Beschaffung 

von Regelleistung gemäß Artikel 33 Absatz 1 für das geografische Gebiet, in dem 

zwei oder mehr ÜNB Regelleistung austauschen oder dazu bereit sind die Genehmi-

gung der betroffenen Regulierungsbehörden erfordert. 

3. In Artikel 5 (3) der EB-VO unter (o) ist geregelt, dass die Grundsätze für Regelreser-

vealgorithmen gemäß Artikel 58 Absatz 3 für das geografische Gebiet, in dem zwei 

oder mehr ÜNB Regelleistung austauschen die Genehmigung der betroffenen Regu-

lierungsbehörden erfordert. 



4. In Artikel 33 (1) der EB-VO ist geregelt, dass [z]wei oder mehr ÜNB, die Regelleis-

tung austauschen oder dazu bereit sind, einen Vorschlag für die Erstellung gemein-

samer harmonisierter Bestimmungen und Verfahren für den Austausch und die Be-

schaffung von Regelleistung [entwickeln], wobei sie die Anforderungen des Artikels 

32 einhalten. 

5. In Artikel 33 (2) der EB-VO ist geregelt, dass …der Austausch von Regelleistung im-

mer nach einem ÜNB/ÜNB-Modell [erfolgt], wobei zwei oder mehr ÜNB unter Berück-

sichtigung der verfügbaren grenzüberschreitenden Übertragungskapazität und der 

betrieblichen Sicherheitsgrenzwerte gemäß Teil IV Titel VIII Kapitel 1 und 2 der Ver-

ordnung (EU) 2017/1485 eine Methode für die gemeinsame Beschaffung von Regel-

leistung festlegen. Alternativ zum angesprochenen ÜNB/ÜNB-Modell sieht die EB-VO 

auch das ÜNB/RRA-Modell gemäß Artikel 35 der EB-VO vor.  

6. Artikel 58 (3) EB-VO besagt, dass im Rahmen des Vorschlags gemäß Artikel 33 … 

zwei oder mehr ÜNB, die Regelleistung austauschen, die von den Funktionen für die 

optimierte Regelleistungsbeschaffung zu nutzenden Algorithmen für die Beschaffung 

von Regelleistungsgeboten [entwickeln]. Diese Algorithmen müssen  

a) die Beschaffungskosten der gesamten gemeinsam beschafften Regelleistung ins-

gesamt minimieren;   

b) gegebenenfalls der Verfügbarkeit grenzüberschreitender Übertragungskapazität 

sowie möglichen Kosten für deren Beschaffung Rechnung tragen. 

7. In Artikel 167 der SO-VO ist geregelt, dass [a]lle ÜNB in einem aus mehr als einem 

LFR-Block bestehenden Synchrongebiet, die an dem Austausch von FRR innerhalb 

des Synchrongebiets beteiligt sind, die in Anhang VII in der Tabelle für den FRR-

Austausch festgelegten Anforderungen und Grenzwerte einhalten [müssen]. 

DIE ÜNB REICHEN DEN FOLGENDEN VORSCHLAG BEI DEN NATIONALEN REGULIE-

RUNGSBEHÖRDEN AUS DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH EIN: 

  



 

Artikel 1  

Gegenstand und Anwendungsbereich 

1. Die ÜNB aus Deutschland und Österreich haben gemäß Artikel 33 (1) der EB-VO die 

harmonisierten Bestimmungen und Verfahren für den grenzüberschreitenden Aus-

tausch und die Beschaffung von Sekundärregelleistung erarbeitet. 

2. Die ÜNB aus Deutschland und Österreich haben sich, gemäß Artikel 33 (2) der EB-

VO darauf verständigt, aufgrund des geringeren Harmonisierungsaufwands der 

Präqualifikationsbedingungen sowie dem geringeren Aufwand für die regelungstech-

nische Umsetzung zwischen den beteiligten ÜNB und einer damit verbundenen Re-

duzierung des Aufwandes auf Seiten der Anbieter für die Umsetzung der sich daraus 

ergebenden Anforderung an die informationstechnische Anbindung der Technischen 

Einheiten die gemeinsame Beschaffung für Sekundärregelleistung auf Basis des 

ÜNB/ÜNB-Modells vorzunehmen. Darüber hinaus ist das ÜNB/ÜNB-Modell als Ziel-

modell in der EB-VO vorgesehen. 

3. Gemäß Artikel 58 (3) der EB-VO haben die ÜNB aus Deutschland und Österreich da-

bei auch den Algorithmus zur optimierten Regelleistungsbeschaffung entwickelt. 

Artikel 2  

Bestimmungen und Verfahren für den Austausch und die Beschaffung 

von Sekundärregelleistung 

 

1. Die ÜNB schreiben den gesamten Bedarf an Sekundärregelleistung der Regelblöcke 

Deutschland und Österreich kalendertäglich aus.  

2. Die Ausschreibung von Sekundärregelleistung in Deutschland und Österreich für den 

Erbringungstag D wird wie folgt durchgeführt:  

a) Die Ausschreibung beginnt D-7, 10:00 Uhr.  

b) Bis zum Liefertag 30.06.2020 endet die Ausschreibung D-1, 8:00 Uhr. 

c) Ab dem Liefertag 01.07.2020 endet die Ausschreibung D-1, 9:00 Uhr.  



d) Bis zum Liefertag 30.06.2020 erfolgt die Information der Anbieter über die Zu-

schlagserteilung D-1, spätestens 9:00 Uhr. 

e) Ab dem Liefertag 01.07.2020 erfolgt die Information der Anbieter über die Zu-

schlagserteilung D-1, spätestens 9:30 Uhr. 

f) Sofern der Bedarf an Sekundärregelleistung in der Ausschreibung in einem 

der beiden Regelblöcke nicht vollständig gedeckt wurde, ist es gestattet eine 

zweite Ausschreibung zur Bedarfsdeckung D-1, am Nachmittag, durchzufüh-

ren. Die ÜNB des Regelblocks in dem der Bedarf, unter Berücksichtigung der 

grenzüberschreitend vorgehaltenen Sekundärregelleistung, nicht zur Gänze 

gedeckt werden konnte, führen im Anlassfall eine zweite Ausschreibung 

durch. 

3. Die Ausschreibung und Vergabe von Sekundärregelleistung erfolgt für jeden Kalen-

dertag in den folgenden sechs Produktzeitscheiben: 0:00 Uhr bis 4:00 Uhr, 4:00 Uhr 

bis 8:00 Uhr, 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 16:00 Uhr bis 20:00 

Uhr und 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr.  

4. Der gesamte Bedarf an Sekundärregelleistung wird für Deutschland und Österreich 

grenzüberschreitend ausgeschrieben. Im Falle einer Änderung des Bedarfs im Rah-

men der Dimensionierung um mehr als 5 % haben die ÜNB diese zu erklären und zu 

begründen, es sei denn, es kommt ein Verfahren zur dynamischen bzw. situations-

abhängigen Dimensionierung des Sekundärregelleistungsbedarfs zur Anwendung.  

5. Gemäß Artikel 167 der SO-VO müssen die Anforderungen und Grenzen gemäß An-

hang VII der SO-VO beim Austausch von Regelleistung eingehalten werden. Die An-

forderungen und Grenzen implizieren eine Mindestmenge, die im jeweiligen Regel-

block angeschlossen sein muss. Diese Mindestmenge ergibt sich aus der kombinier-

ten Kapazität für Sekundärregelleistung und Regelleistung aus Frequenzwiederher-

stellungsreserven mit manueller Aktivierung (im Folgenden kurz als „Tertiärregelleis-

tung“ bezeichnet). Die Zuschlagserteilung erfolgt unter Berücksichtigung dieser Min-

destmenge. Die Mindestmenge im jeweiligen Regelblock beträgt laut Anhang VII der 

SO-VO 50 % der Summe der dimensionierten Menge von Sekundärregelleistung und 

Tertiärregelleistung. 

6. Die Mindestgebotsgröße für die Teilnahme an der Ausschreibung von Sekundärregel-

leistung in Österreich und Deutschland wird bis auf weiteres nicht harmonisiert und 

richtet sich nach den nationalen Regelungen. 



7. Der Zuschlag erfolgt in aufsteigender Reihung der Leistungspreise bis zur Bedarfs-

deckung. Details zur Durchführung sind im Rahmen einer verbindlichen Vereinbarung 

zwischen den ÜNB aus Deutschland und Österreich festzulegen und zu veröffentli-

chen. Diese Details haben Kriterien zu enthalten, die eine diskriminierungsfreie Zu-

schlagsentscheidung ermöglichen. 

8. Die Leistungsvorhaltung wird mit dem vom Anbieter bei der Gebotsabgabe angebo-

tenen Leistungspreis vergütet. 

9. ÜNB, die Regelleistung austauschen, sollen gemäß den Vorgaben der EB-VO Artikel 

33 (4) für die Verfügbarkeit der Übertragungskapazitäten sorgen. Daher müssen zur 

Durchführung eines grenzüberschreitenden Austausches von Sekundärregelleistung 

Übertragungskapazitäten zwischen den Gebotszonen von Deutschland und Öster-

reich für den Austausch von Regelreserven zugewiesen werden. Eine entsprechende 

Zuweisung von Grenzkapazitäten in Höhe von 280 MW erfolgte im Rahmen eines 

Vertrages, der am 15.12.2017 zwischen den fünf beteiligten ÜNB geschlossen und 

den Regulierungsbehörden zur Kenntnisnahme übermittelt wurde. Die Zuweisung 

von Übertragungskapazitäten für den Austausch von Regelreserven kann daher bis 

zu 280 MW betragen.  

Artikel 3  

Zeitplan für die Umsetzung der Beschaffung und des Austausches von 

Sekundärregelleistung 

1. Spätestens 2 Monaten nach Genehmigung dieses Vorschlages sollen die Anforde-

rungen für die Beschaffung und den Austausch von Sekundärregelleistung gemäß 

Artikel 2 dieses Vorschlages und Artikel 33 der EB-VO in Österreich und Deutschland 

umgesetzt sein. 


